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blieben wäre Alsdann müſste das Kind ſofort befragt werden,
darüber Aufſchluſs zu erhalten, ob eS jemals den poſitiven Willen
gehabt und dieſen unbedingt feſtgehalten habe, ſich taufen zu laſſen

ſich dieſes als unzweifelhaft heraus, dann iſt die Qufe
unzweifelhaft giltig und eS iſt ni mehr 3 thun, als en
die Supplierung der Ceremonien. Bleibt aber dieſer Wille zweifelhaft,
ſo muſs bedingungsweiſe zur Wiederholung der Qufe geſchritten
werden, und zwar bei fortdauernder Lebensgefahr unbedenklich ofort
mit der Bedingung „581 nondum baptizatus“. ine bedingungs⸗
doſ Wiederholung der Quſe kann kaum möglich werden; denn ſelbſt
die Verneinung des Kindes, 16 einen poſitiven Wunſch nach der Taufe

abt aben, würde kaum 1e die Gewiſsheit geben, daſs nicht
doch einſchluſswei ein ſolcher Wille vorgelegen habe Nur der poſitive
Wille, nicht getauft zu werden oder etwa ſich ſpäter erſt ſchlüſſigmachen, ob man dem Chriſtenthum ſich anſchließen wolle oder ni t,
würde den geſchehenen aufritu als zweifellos ungiltig darthun.
Doch bei einem uInde chriſtlicher Eltern kann mit dem ETY von
(Un Jahren eine olche eligiöſe Verkommenheit oder ausgeprägte
Bosheit ſchwerlich angenommen werden. Läge aber dieſe thatſächlich
or, dann dre reilich zuerſt eine gründliche, enn auch Urze
Belehrung und die orge für eine durchgreifende Sinnesänderung
vonnöthen, und nach der erforderlichen Vorbereitung die bedingungsloſe
Wiederholung der Taufe

Exaeten (Hollan Aug E  m
II. (Eheabſchluſs auf dem Sterbebette.) Im De⸗

cember 1893 and durch die competente römiſche Congregation eine
Eheangelegenheit, ber we ungefähr zwo ahre lang ver⸗
ſchiedenen kirchlichen Tribunalen verhandelt worden war, ihre end⸗
iltige Entſcheidung. Gewinnt dieſer Fall ſchon durch die ange
Verhandlungszeit und Urch die verſchiedenen Urtheile kirchlicher
Ehegerichte Ern eigenartiges V

ntereſſe, ſo erſcheint noch intereſſanter
durch die ſpeciellen mſtände, den eabſ

uſs begleiteten,
und eil un der endgiltigen Löſung dieſes Caſus mehrere Fragen
von Bedeutung eine ſcharfe Beleuchtung erfahren, ſo werden die
verehrten Leſer der Quartalſchrift hoffentlich nicht ungehalten ſein,
wenn derſelbe ziemlich ausführlich mitgetheilt ird

Ein gewiſſer Emmanuel D., Aus Barcelona m Spanien ge⸗
bürtig, rief am September 1876 harter Behandlung,
we ihm von ſeiner Mutter zutheil wurde, den richterlichen ——

und bat, man mob ihn Uunter die Vormundſchaft des Ro⸗
ſendo P., ſeines erwandten, oder irgend einer andern Perſon,
we der Behörde genehm wäre, ſtellen. Sein Wunſch wurde ET:·
füllt Während nun Emmanuel Im auſe des Roſendo wohnte
und ſeinen Studien oblag, faſste ETL eine leidenſchaftliche Zuneigung
zur Tochter des Hauſes mit Namen Carmela und 1881 ſchon
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drei Kinder, zwei Knaben und eln Mädchen, mit ihr erzeugt; die
Knaben aber hon geſtorben, als 1881 der Muſenſohn in
eine tödtliche Krankheit verfiel. Man rief den Pfarrer Ildephonsund dieſer traf den jungen Mann nicht bloß ſehr bereitwillig fürden Empfang der heiligen Sterbſacramente, ondern auch für die
Schließung der Ehe, ſo dem Rufe ſeiner Carmela und
ſeines Töchterleins Rechnung zu tragen Wegen höchſter Todesgefahr
war aber keine Zeit mehr übrig, die gewöhnlichen Formalitätenerfüllen; und weil der Seelſorger ſah daſs Elde Theile die zUumAbſchluſs der Ehe nothwendigen Erforderniſſe beſäßen und ſeinerPfarrei angehörten, die Eltern der Carmela überdies gerne threnegen dieſem unde gaben, der Bräutigam aber eine ſolche Zuimmung unmögli haben konnte ſein Qter war nämlich todt,die Utter aber abweſend und überdies ſchon ſeit langer Zeit dieſemEhebündnis energiſch entgegen ſo wurde die Ehe geſchloſſen In
Gegenwart des arrer und der Zeugen, von denen einer ſeinHilfsprieſter Thomas war Die Eltern der Carmela hatten dem
Pfarrer die Verſicherung egeben, daſs kein Hindernis der Bluts⸗
verwandtſchaft eſtünde, weil Carmela und Emmanuel nur m einem
ſehr entfernten rade erwan eien; nun ſpendete der Pfarrer dem
Todkranken die drei heiligen Sterbeſacramente, notierte ſich dann
ohne Verzögerung ber den vollzogenen Trauungsact die noth⸗wendigen aten und ſchrieb behu Approbation des Geſchehenendie betreffenden Behörden.

Der Pfarrer erſtaunte aber nicht wenig, als bei den Groß⸗eltern der jungen Eheleute gleiche Namen fand; auf weiteres Nach⸗forſchen gab man wieder die Antwort Die Verwandtſchaft eſtündenicht In einem rade, der die Ehe nicht zuſtande kommen ieße; der
Seelſorger war aber nicht ſo leicht mehr 3u beruhigen und ELr be⸗
nie ſcharf, daſs die Ehe null und nichtig ſei, eine
Blutsverwandtſchaft eſtände, und daſs andererſeits, une
olche vorhanden ſein 0  E, ſich behu Dispenſation ſofor den
Generalvicar wenden könnte; nun egte man den Stammbaum der
rau vor, und QAus dieſem, ſowie aus den mündlichen Mittheilungenber die Familie des ſterbenskranken jungen Ehemannes muſste der
Pfarrer entnehmen, daſs der Großvater des Bräutigams (väterlicher—ſei und der Großvater der rau Geſchwiſterkinder eien, die Ehe⸗contrahenten alſo Im vierten rade gleicher Linie blutsverwandt ſeien;ſofort werden Pferde angeſpannt und mit dem Qater der Braut uhrder Pfarrer zum Generalvicar, erhält die erbetene Dispenſe und
eilt zum Sterbenden, die ungiltige Ehe zu convalidieren; der
Kranke war aber chon ſo ſehr entkräftet, daſs demſelben nur nachlangem und dringlichem Zureden von Seiten des aArrer und ſeineVicars ein tiefer Seufzer ntlockt werden konnte; nach drei bis vier
Stunden erſchie Emmanuel, ohne daſs ſeine Zuſtimmung 9e·hätte kundgeben können; dazu kam nun eine zweite Schwierig⸗
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keit die erneuerten Nachforſchungen nach dem ode des jungen Ehe⸗
mannes ergaben, daſs deſſen Großvater zuglei ein Bruder der
Großmutter armela war und daſs darum eine Blutsverwandtſchaft
In ungleicher Seitenlinie vorhanden ſei, nämlich Im vierten Grad,
berührend den dritten; man ſtellte ISbald den Barcelonager
(Generalvicar die rage, ob ausſchließlich für den vierten rad
dispenſieren wo und we Intention gewöhnlich bei Er⸗
eilung von Dispenſen habe; die ur Carmela niederſchmetternde
Antwort autete wo ausſchließlich nur vom vierten Grade
dispenſieren.

Die Mutter des Verſtorbenen, von jeher dieſer ehelichen Ver⸗
bindung ganz entgegen, rengte nun chon ＋

uli 1881 beim
Ehegericht der biſchöflichen Curie zu Barcelona einen roceſs an;
und nachdem die Sachlage unterſu war und man 0  0 die
Parteien als auch andere Zeugen vernommen atte, erfloſs
21 Juni 1883 die Entſcheidung: die März 1881 zwiſchen
Emmanuel und Carmela geſchloſſene Ehe iſt ungiltig und die
ſelben Tage verſuchte Convalidation iſt ebenfalls nichtig Carmela
ſowo als auch der Vertheidiger des ehelichen Bandes appellierten

das Metropolitan⸗Ehegericht Tarragona; doch vergebens; denn
dieſes etztere beſtätigte December 1885 infa  iIn das Ur⸗
El der Barcelonaer Tribunales In ritter Inſtanz kam nun

dieſe Angelegenheit bei der apoſtoliſchen Nuntiatur In Madrid zur
Verhandlung, und nachdem In alle (ten Einſicht worden
war, wurde am 27 Juni 1887 das Urtheil ſowohl des Barcelonaer
als des Tarragonaer Ehegerichtes vom erſten Turnus der Richter
Der apoſtoliſchen Madrider Nuntiatur aufgehoben; ein weiter Turnus
kirchlicher Richter an erſelben Nuntiatur dasſelbe Urtheil und
als die Gegner der In rage ſtehenden Ehe eine weitere Appel⸗
lation vorbrachten, beſtätigte ern ritter Turnus von un Richtern

Juli 1891 die zwei Entſcheidungen der zwei Adrider Com⸗
miſſionen und decretierte überdies, daſs dieſe Entſcheidung zur Aus⸗
ührung gebracht werden müſſe; eS ſei beigefügt, daſs die zwei erſten
Madrider Richter⸗Commiſſionen einſtimmig urtheilten; bei der ritten
r ſich einer von den fünf Richtern die Giltigkeit der Ehe
aus, obwohl EL als itglie der erſten Commiſſion ſeine Stimm
für die Giltigkeit derſelben abgegeben

Die Mutter Roſa Olivella gab ſich aber noch nicht zufrieden
und ergriff den Recurs die competente römiſche Congregation.
Am November 1891 wurde von Rom Aus behu Information
und Uta  en den Nuntius 2 adrid geſchrieben; derſelbe
egte den Stand der rage noch einmal kurz dar und emerkte, daſs
die Entſcheidung virkli ohne Vollzug geblieben und daſs
ſeines rachten der Recurs nicht ollte zugelaſſen werden. Der Ver⸗
treter der Roſa Olivella erhob aber weitere Einwendungen und ſo
wurden ſeine Gründe die Giltigkeit der In rage ſtehenden
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Ehe den Vätern der Congregation zur Begutachtung Unterbreitet.
Vernehmen wir die hauptſächlichen Beweismomente, welche Roſa
Olivella durch thren Vertreter erbringen ließ; dieſelben werden uns
einerſeits die Entſcheidungen der Ehegerichte von Barcelona und
Tarragona zum el erklären, andererſeits dienen ſie auch zum
Verſtändnis der Entgegnungen, durch we die Defensores matri-
monii die endgiltige Entſcheidung von der Giltigkeit dieſer Ehe
bahnten. Das Madrider Ehegericht In den Ehecontrahenten
aus zwei Gründen die 5ona 6 8 annehmen 3u müſſen

3 geglaubt,
weil rſtens Emmanuel ſich ſo willig erwies für eine Ausſöhnung
mit ott und eil ferner Carmela ſowohl, als auch deren Eltern
den Beſtand eines die Ehe trennenden Hinderniſſes In Abrede ſtellten,
obwohl ſie wuſsten, daſs ſie ſo El Dispenſe erlangen önnten und
daſs ohne Dispens ihr ſehnlichſter Wunſch ſich nicht rfüllen werde
Dagegen führte der Vertreter Roſas Emmanuel zunächſt das
Wort der Schrift an! „adolescens iuUxta Viam SUalIII Ctiam CU. SE-
nuerit 01 cedet ab C und das Wort „Qualis Vita nIS 11½

ſein brleben ſpreche die gute Dispoſition, und betreff
Kenntnis eines Ehehinderniſſes ſtellen Zeugen die bona fides Em⸗
manuels klar In Abrede, indem ſie die rage ejahten: „ob ſie
glauben, daß die Contrahenten eine die Ehe trennende Uts⸗
verwandtſchaft, we nur durch Dispens gehoben werden könne,
ekannt ätten“; 10 ein euge 0 ogar beigefügt: ſie (Emmanuel
und armela ſagten, daſs ſie keine Ehe ſchließen können, ohne von
Rom Dispenſe erhalten zu haben Ueberdies nachdem Carmela und
deren Aater von einer Blutsverwandtſchaft nach eigenem Geſtändnis
Kenntnis hatten, ſcheint eS mit Rückſicht auf thren Stand unmöglich,
daſs ſie nicht auch den rad erſelben rkannt hätten; und ern
Richter vom Madrider Tribunal iſt der Anſicht, die Eltern der Frau
hätten das Ende einer langen und unheilbaren Krankheit abgewartet,

Unterſuchungen und Formalitäten aus dem Wege zu gehen;
Überdie verſchwiegen ſie anfänglich die Blutsverwandtſchaft gänzlich,
e.  0 auch der Pfarrer die Ehe für Ungiltig hielt ber der
fraglichen Ehe, ſo ahr Roſas Vertreter fort, ſtehen noch größere
Bedenken entgegen; zwar ſei die juridiſche rage, ob der Biſchof
und ſein ſubdelegierter Generalvicar bloß vom vierten rad der
Blutsverwandtſchaft dispenſieren könne, oder auch vom vierten, be⸗
rührend den dritten, cContro vers; aber die Vollmacht, vom vierten
rad dispenſieren, dürfe zum Schaden eines Dritten jedenfalls
ni auf einen höheren rQ ausgedehnt werden, da dieſes über
den Ortlau nd Sinn des etzes hinausgienge und deshalb dem⸗
ſelben zuwider ſpräche Was dann die 0  age angeht, ſo iſt aus
den Worten des Pfarrers ſowohl (der nur Dispens vom vierten
rad anbot), als auch des Generalvicars (der ausſchließlich nur vom
vierten Dispenſe 9²  ähren wollte) klar zu erſehen, daſs die erforder⸗
liche Dispens überhaupt nicht ertheilt wurde Das Urtheil der
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Madrider Curie, daſs der dritte berührende rad einbegriffen ge⸗
weſen, erſcheine ganz abnorm, 10 abſurd. Denn on könnte 10 eine
für Geſchwiſterkinder erbetene Dispens auch für Onkel und
Giltigkeit aben; übrigens iſt dieſe rage ganz müßig, weil 8 ſich
Um eine reine Thatfrage handelt, we beſonders aus den Aeußer⸗

des Generalvicars gelöst werden muſs Noch größere Be⸗
denken ſoll noch dem Vertreter Roſas die In rage ſtehende
Ehe der angel der Zuſtimmung beim ſchluſs erſelben
erwecken. Der Eheconſens muſs in orten ausgedrückt werden und
nur bei Stummen oder Schwerkranken können Schrift, Zeichen oder
inte dasſelbe thun, wenn nur jene Winke Z20. 43  ber jeden Verdacht
der Zweideutigkeit rhaben ſind; en  L über dieſe Zeichen II ein
begründeter Zweifel, ſo kann der Wille der Contrahenten, die Ehe
abzuf  ießen, wohl ein präſumierter genann werden, nicht aber
N offenbarer; die Offenbarung der Zuſtimmung gehört aber
weſentlich Uum giltigen Ehevertrag und kann Ur Präſumtionen —⁊ ˙0
nicht erſetzt werden; deshalb muſs der Conſens, der durch Zeichen,
Winke N gegeben wird, derart ſein, daſs klar, EL und be⸗
ſtimmt und unzweifelhaft den en des Contrahenten ekundet,
die Ehe einzugehen; über unſeren Fall nun äußert ſich der Pfarrer,
der bei der Convalidation anweſend war, alſo „ich habe begründete
Zweifel ezügli der Conſensäußerung von ette der Contrahenten
Im weiten und der Pfarrvicar gab auf die rage „ob bei
der Rückkehr des Arrer. mit der Dispenſe Emmanuel uin den letzten
ügen lag nd folglich des Bewuſstſeins eraubt war“ zur Ant⸗
wort: A„er ſei hierüber ſicher;“ darum iſt die Ehe mn dieſer letzten
Rückſicht aus zwei Gründen ungiltig: eil die Willensäußerung
(die Ehe zu ſchließen) nicht In ganz ſicherer, bejahender und Uun;
zweifelhafter Weiſe rfolgt iſt

5 und weil der Wille des chon mit
dem ode Ringenden nicht mehr frei ſein konnte, nicht mehr frei
und wiſſentlich ſich beſtimmen konnte; o chließt der Patron Roſas
eine Gegenre

Daſs man gewichtige Gründe die Ehe zwiſchen Em⸗
manuel und Carmela beſtehen, rſieht jeder Eſer ſe und in Bar⸗
celona und Tarragona hat man gewi nicht unüberlegt und eil⸗
fertig dieſe Ehe für ungiltig rklärt Vernehmen wir nun die De-
fensores Vineuli matrimonialis. deren Gründe ein entgegengeſetztes
Urtheil erzielten. Der römiſche officielle Vertheidiger des Ehebandes
macht glei Beginn olgende ſehr beachtenswerte Bemerkung:
Bei Fragen u  4*  ber Giltigkeit einer Ehe kann dieſe in einem dreifachen
adlum betrachtet werden: Iim Stadium des Entſtehens (in eri),
des Beſtandes (in ACtO esse) nd der Aflöſung, we durch
den Tod eines oder beider Contrahenten herbeigeführt wird; matri-
monium finitum). Die eweiſe für die Erhärtung der Giltigkeit
ſind für die genannten Stadien Ungleich die ſtärkſten werden ou⸗
fordert, wenn eine erſt zu ſchließende Ehe handelt; denn
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wer da die Entſcheidung treffen hat, legt auf die eine Wag⸗
ale die Heiligkeit des Sacramentes, das öffentliche Wohl, das E
der erhoffenden Kinder, welchen Rückſichten insgeſammt eine
giltige Ehe zuwider iſt; auf der anderen Wagſchale ieg nur Eines
das lück zweier Menſchen deshalb wird mn ſolchen U  en
die Ehe nicht zugelaſſen, bis nicht die Giltigkeit derſelben ganz
außer Zweifel Wird ingegen eine ſchon geſchloſſene Ehe mn
Zweifel eſtellt, muſs das rivate Wohl der die Ehe beſtreitenden
Ehegatten zurückſtehen vor der Heiligkeit de Sacramentes, vor der
Rückſicht für das öffentliche Wohl und für die Kinder, we durch
Aufhebung der Ehe Schaden erleiden; darum ſagt Sanchez (de
matrim. lib disput II. 7 „Opinionem singularem ali—
CUlus doctoris matrimonium sustinentis, praeferri plurium Sen-
ehtiae impugnantium, NISi textui aberto innitantur“; und
Innocenz III äußert ſich „Erträglicher iſt ES, daſs man einige

menſ Satzungen verbunden laſſe, als daſs man recht⸗
mäßig Verbundene die Vorſchriften des errn voneinander
trenne.“ omm aber die Giltigkeit einer Ehe imn rage, we durch
den Tod eines oder beider Ehegatten aufgelöst wurde, ſo iſt nicht
bloß die ſinguläre elbſtverſtändli begründete Meinung eines für
die Ehe eintretenden Lehrers hinreichend, ihre Giltigkeit aufrecht
zu halten, ondern dazu reichen ſelbſt leichte und conjecturelle Be⸗
weiſe aus; *2 handelt ſich hierbei 14 nicht mehr Um die Ehe mn ich,‚
ondern die Folgen der Ehe; ES handelt ich, den gegen⸗
wärtigen Fall ins Auge aſſen, die überlebende Gattin, we  e
nachdem ſie vier ahre ang dem Manne alles geleiſtet atte, was
eine Gattin dem Manne eiſten pflegt, nun auch die ren und
Rechte einer Gattin fordert; * handelt Im gegenwärtigen Fall

ein Kind, das nach dem E der atur nachdem eS
durch Emmanuel das Leben erhalten hat einen Anſpruch hat auf
ſeinen Namen, ſeine Stellung ſeine Güter; dieſer Gattin und Tochter
widerſteht aber hauptſächli eine nach den Reichthümern thre Sohnes
ierige Utter, die Roſa nämli

Für unſeren Fall prechen aber nicht bloß die brte der Sacra
Ota „Cum de matrimonii veritate validitate ineidenter agitur
ad SOlum Cttectum legitimitatis proOolis 6 Successionis
leviores sufficiunt probationes“, ondern auch die gewichtigſten
Gründe beſtätigen, daſs 11 März 1881 zwiſchen Emmanuel
und Carmela eine giltige Ehe geſchloſſen wurde Zunächſt iſt
Emmanuels L Glauben ni zu zweifeln. Denn
nderes iſt doch, ſich „verwandt“ wiſſen und anderes, ſich
Iim vierten rad verwandt wiſſen

5 ſelbſt viel weiter Verwandte
30 man gleichſam vu Angehörigen, enn man threr Gunſt oder

bedarf, wie dies bei Emmanuel zutrifft, als ETL ſich der
harten Behandlung ſeiner Utter entziehen wollte und die Be⸗
hörde ſich wandte Und enn Emmanuel einer ſo nahen Verwandt⸗—
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ſchaft ſich bewuſst geweſen wäre, ſo müſste man das umſomehr bei
ſeiner Utter vorausſetzen, da Eltern In dieſen Stücken viel Unter⸗
Ti  eter zu ſein pflegen Als aber nach dem Geſtändnis der Roſa
ſelbſt die jungen eute „ſchon früher für Eingehung einer Ehe ſich
abplagten“ und nach der Ausſage von vier Zeugen „man vielen
El aufwandte, um den Widerſtand der Utter zu brechen, welche
zur Ehe iemals zuſtimmen wollte“ erwähnte Roſa niemals
elin ſo e8 Hindernis, das ſie zweifelsohne als Begründung
thre Widerſtandes auch aufgeführt aben würde, wenn ſie ſelbſt nuLr

irgendwie ein ſo geahnt
Wenn nun Roſa nicht bloß bei threm ohne, ondern auch

bei Carmela und deren Eltern die bona Hdes rückſichtlich der nicht
ſo nahen Verwandtſchaft beſtreitet, ſo beachte an ihre fünf Zeugen,
welche einſtimmig alſo ſagten „quod Emanuel et Carmela
manifestaverant 1P81 68 / Vel t 1 1 quod ad
nubendum indigeban licentia Romae“ ſe wenn das verfängliche
„Vel ertliae personae“ unbeanſtändet bliebe, ſo iſt nicht 5
überſehen, daſs leſe fünf Zeugen viel ſpät vorgeführt wurden,

einer Zeit nämlich, ihre Ausſage nach einer allgemeinen,
von beiden Rechten anerkannten egel, nicht mehr zuläſſig war.

afur antworteten vier Zeugen, welche zur gehörigen Zeit und
vom Richter vernommen wurden, mit 1a auf olgende rage 7  b
ES Er ſei, daſs, enn auch Emmanuel ſich verwandt wuſste,
doch glaubte, daſs dies in einem ſo entfernten rade ſei, daſs eS
die Ehe nicht behindere?“ ebenſo äußerten ſie ſich ber ähnliche,
auf Carmela und deren Eltern ſich beziehende Fragen Ueberdies:
der Pfarrer, welcher die Brautleute, deren Eltern und andere Ein⸗
geweihte auf das ſorgfältigſte über ern altende Hindernis Qus⸗
geforſcht atte, gab auf die rage des Richters: „ob E war,
daſs, als ver  iedene Perſonen und der ater der rau ſelber
gefragt wurden, ob ſie verwandt ſeien, mit ko N
Glauben erwidert wurde, ‘eS ſei ſo aber nicht In einem tren⸗
nenden Grade?“ zuv Antwort ＋eL ſei icher.“ ber die An⸗
nahme einer mala Hdes Er  ein In unſerem Falle geradezu abſurd:
Wie angelegentlich emühten ſich jahrelang nicht bloß Emmanuel
und Carmela, ondern auch die Eltern der raut, dieſe Ehe zuſtande
zu bringen! Und nun, da ſie Gelegenheit dazu nden, der Pfarrer
ſie ausdrücklich auf die Nullität der Ehe aufmerkſam macht, falls
ſie nahe Blutsverwandte wären, und ihnen Dispens durch den
Generalvicar in ſichere Ausſicht E ſollten ſie heucheln!?

ſchwere Anklage enthält eine Vermuthung Em
manuel, der dem ode ins Angeſicht ſchauend, alle elen täuſchen
und ſeine Frau mit dem Inde der Schande und dem (n preis⸗
geben will, und In einer 0 frevelhaften Herzensſtimmung noch
die Tröſtungen der Religion entweihen will, und Im Teſtamente EL;

lärte, habe mit der Carmela, we EL N Teſtaments⸗Executorin
und als Uſufructuar⸗Erbin einſetze, drei Kinder erzeugt!!
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Nicht unbeachtet mag auch bleiben, daſs nach dem E Kinder.
welche m einem, wenigſtens von einem Theile nicht erkannten, In-
Cestus Tzeugt werden, als natürliche, und nicht als Incestuosi be⸗
trachtet werden, und daſs ebenſo Kinder aus einer ungiltigen Ehe
als egitim gelten, wenn wenigſtens ein egatte Im Glauben
(daſs die Ehe giltig ſei) ſich befand.

owie aber die bona fides mit Unrecht in Abrede geſtellt
wurde, ebenſo können die edenken den giltigen Eheſchluſs
nicht Recht eſtehen; rſtlich nicht das Bedenken, daſs dem
Generalvicar nur der vierte rad bezeichnet worden war; denn
Pius beſtimmte urch die OCoOonstitutio Sanctissimus vom März
1566, daſs in Zukunft bei allen Dispenſen gradus remotior
attendatur. trahatque propinquiorem, A C 00 10
suffieiet remotliorem tantum gradum exprimere,“
enn nUuLr der r rad nicht In rage ommt; und jeden
Zweifel beheben, erließ Benediet XIV September 1755
die Constitutio „Utsi astoralis“, worin CTL erklärte, eine olche
Ehe ſei ohne die ſogenannten Itterae declaratoriae wohl Un-
rlaubt, aber giltig; Pius 0 nämlich gefordert, daſs
nach ſchluſs einer Ehe, wobei der entſerntere rad allein
ne den berührenden näheren angegeben worden war, „litterae
declaratoriae“ eingeholt würden, Aergernis des Volkes ver⸗
meiden; und einige Autoren, we dieſe Itterae GCIA-
ratoriae als Erforderni der Giltigkeit der Ehe verlangten, iſt
die Verfügung Benediet XIV. gerichtet. Die Abſicht des dispen⸗
ſierenden Generalvicars kann alſo keine Schwierigkeiten bereiten,
umſoweniger, als 10 der Delegierte ſich der ſicht des Delegierenden
und der Praxis der römiſchen Curie gewiſs nicht opponieren, ondern
conformieren wollte 15 Einwand endlich, daſs * bei der Con⸗
validation nothwendigen Conſens gefehlt habe, iſt nicht begründet
In dem Thatbeſtande und beruht auf Irrthum Im Recht; Emmanuel
nämlich that auf die Aufforderung, den Conſens zu was
ETL überhaupt thun konnte; der Aufblick mit den Ugen, eine Hand
ewegung, eln Seufzer, der „tiefer geholt war als die gewöhnlichen,“
wie der Pfarrvicar ſich ausdrückte, erſcheinen nicht mit Unrecht als
ru ſeine Willens, den Conſens . den * beim
erſten ſchluſs offen kundgegeben, wie die brte des arrer be⸗
zeu „Bezügli des erſten (Conſenſes), als der Kranke noch ſeiner
mächtig war, beobachtete ich kein Zaudern weder beim Conſens, noch
auch ſpäter, als ich allein mit ihm war und meines Amtes waltete;“
man ergeſſe auch ni daſs in unſerem Fall auch „Leviores PTO-
bationes“ nicht verachten ſind

Auch iſt nicht zu überſehen, daſs nach Anſicht gewiegter Autoren
(efr Gury Compend Theol Moral II 896) der Conſens nicht
nothwendig erneuer werden muſs von jenem Ehegatten, der die
Zuſtimmung gegeben ohne das vorhandene kirchliche Hindernis
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kennen; „ratio est“. El eS bei Gury, *— quia prior COnsensus,
16C6 ffectu 8u0 Caruerit 0b impedimentum lure OSit ivo
appositum, amen de iure naturae fuit validus. CU  — fuerit DTL.
Stitus ELSG personam de ure naturae habilem ad Contrahendum

sublato impediment0. SUfficit prior COnsSensus, qui Virtu-
aAliter perseverat“. Ein weiterer run Conſens⸗
Erneuerung nothwendig wäre, „weil möglicherweiſe inzwiſchen eine
Geſinnungsänderung eingetreten und der rühere Conſens zurück⸗

worden 1 iſt In unſerem Fall gar nicht befürchten,
da 10 Eheſchluſs, Dispensgeſuch und Convalidation unmittelbar
aufeinander folgten, und C nur im größten Intereſſe und Wunſche
der beiden Contrahenten lag, daſs die Ehe giltig erde arum
hat auch —  6 Ota in ähnlichen ällen, EeS ſich Uum eine
durch den Tod eines Ehegatten gelöste Ehe handelte, dieſelbe In
unzähligen en als giltig erklärt, wenn auch ein neuer Conſens
un der Revalidation nicht erfolgte. Es kann deshalb nicht befremden,
daſs eine der rüheren Entſcheidungen ganz analoge erfolgte, und
auf die rage ll sententia Otae Matritensis diei UIII 1891
Sit Confirmanda Vel infirmanda Inu Casu“ in Rom die Antwort
erfolgte: „Sententiam 6886E Confrmandam.“

Salz Urg rofeſſor Dir

III (Ritus der letzten Oelung, wenn mehrere 3u⸗
glei ſie empfangen wollen.) Das Römiſche Ritual enthält
den itus, nach welchem mehrere Kinder oder Erwachſene zugleich
getauft werden können. Für den bei einer Epidemie und In Kranken⸗
häuſern ſo oft vorkommenden Fall aber, daſs das Viaticum und
die Oelung gleichzeitig zweien oder mehreren Kranken, die
ſich In einem und emſelben Zimmer befinden, geſpendet werden
ſoll, enthalten die Ritualien keine ausdrückliche Beſtimmung. Der
rühmlichſt bekannte Verfaſſer der „Sacrae Liturgiae Praxis“.
De Eer behandelt dieſen Fall Im ande Pars VI NrO 24. II)
ſeines eben genannten erkes und artmann faſst In ſeinem Re
pertorium Rit UuUm 186. 11 9 deſſen Erörterung in den Satz
zuſammen „Wollen mehrere zugleich die heilige Oelung empfangen,
ſo werden alle Gebete ohne beſondere Ceremonien Im Plural, ab
die mit beſonderen Ceremonien verbundenen einzeln geſprochen

Zur Rechtfertigung dieſer Praxis verweist De er unter
anderem auch auf den Taufritus und ſagt, was die Ritualien bei
pendung der Qufe mehrere zugleich erlauben, das könne auch
bei der letzten Oelung nicht als unerlaubt bezeichnet werden, 10
müſſe vielmehr auch hier als ege gelten: „Ut Preces, duae CUI
actionibus 11011 Conjunguntur, semel tantum dicantur; ACtiones

CU precibus adjunctis singulis repetantur“, und das
umſomehr, weil die öftere Wiederholung der langen Gehete nicht
bloß für den Prieſter beſchwerlich, ondern auch den im Zimmer


